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§ 11 ErwSchVG Inkrafttreten
 ErwSchVG - Erwachsenenschutzvereinsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2018

1. (1)Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in Kraft.

2. (2)Verordnungen gemäß § 1 können von dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an

erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Jänner 1991 in Kraft treten.

3. (3)§§ 1 bis 10 sowie die Überschrift vor § 11 in der Fassung des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes, BGBl. I

Nr. 59/2017 (2. ErwSchG), treten mit 1. Juli 2018 in Kraft und sind nach dem 30. Juni 2018 anzuwenden. Bescheide

und Verordnungen nach den §§ 1 und 5 in der Fassung des 2. ErwSchG können von dem auf die Kundmachung

dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit 1. Juli 2018 in Kraft

treten. Bis zur Erlassung einer Verordnung nach § 1 in der Fassung des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes bleibt die

Verordnung über die Feststellung der Eignung von Vereinen, zum Sachwalter bestellt zu werden sowie

Patientenanwälte und Bewohnervertreter namhaft zu machen, BGBl. II Nr. 117/2007, mit der Maßgabe in Geltung,

dass die Feststellung der Eignung, gemäß § 279 Abs. 3 und Abs. 4 ABGB zum Sachwalter bestellt zu werden, die in

§ 1 Abs. 1 Z 1 bis 6 aufgezählten Aufgaben umfasst.

4. (4)§ 6a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2018, tritt mit 1. August 2018 in Kraft.

In Kraft seit 15.08.2018 bis 31.12.9999
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